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SUSANNA BURGHARTZ

«Geschlecht» und «Kriminalitit» —
ein «fruchtbares» Verhialtnis?

Geschlecht als analytische Kategorie' und Kriminalitat scheinen in der neueren
historischen Forschung kaum in ein methodisch-theoretisches Verhiiltnis zueinan-
dergesetzt zu werden;? jedenfalls hinterldsst die Lektiire einschligiger Fachzeit-
schriften diesen Eindruck. Im folgenden mochte ich einige Beobachtungen, An-
merkungen und Uberlegungen zu diesem Verhiltnis vortragen, ohne einen syste-
matischen Anspruch zu erheben.’

Kriminologie

Bisher scheint die Kategorie Geschlecht als analytische Kategorie in der Theorie-
bildung fiir die Kriminologie und ebenso fiir die historische Kriminalititsforschung
weitgehend inexistent zu sein.” Dieser Befund erstaunt zunichst, weil Geschlecht
dasjenige Merkmal ist, das — auch historisch — am leichtesten zu fassen ist. Sehen
wir uns aber die Geschichte der Kriminologie an, so wird dieser Befund verstind-
licher. Wenn in dieser Geschichte Geschlecht iiberhaupt als Kategorie ins Blick-
feld kam, dann unter dem Stichwort Frauenkriminalitat, eine Abweichung, die
erklart werden musste. Frauenkriminalitat wurde als Sonderfall behandelt, fiir den
Erkldarungen bevorzugt im Wesen bzw. in der Biologie «der Frau» zu finden waren
und bisweilen immer noch sind. Die Feststellung, dass die «allgemeine» Kriminalitits-
rate von Frauen in allen Gesellschaften wesentlich geringer ist als diejenige der
Minner, auch wenn mit zirka 3-20% erhebliche Schwankungen auftreten, hat die
Kriminalitdt von Frauen zu einem bevorzugten Thema kriminalbiologischer und
kriminalanthropologischer Theoretiker gemacht.> Gemessen an den Mainnern,
wurden und werden Frauen auch im Bereich der Kriminalitat zu defizitiren
Wesen. Immer wieder wird die geringere Kriminalititsrate von Frauen darauf
zuruckgefihrt, dass sie physisch schwicher und psychisch passiver seien als
Minner. Mit Hilfe des von Paul M6bius konstatierten «physiologischen Schwach-
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sinn des Weibes» wurde Ende des 19. Jahrhunderts die niedrige Frauenkriminali-
tit erkldrt. In ihrer klassischen Studie «Das Weib als Verbrecherin und Prostitu-
ierte» von 1894 kamen Cesare Lombroso und Guglielmo Ferrero zum Ergebnis,
dass die weibliche Form des Verbrechens die Prostitution sei. Immer wieder
wurden auch Menstruation, Schwangerschaft und Menopause als Ursachen weib-
licher Delinquenz behauptet. Otto Pollak betonte 1950 den «hidden character» der
weiblichen Kriminalitat. Danach l6ste sich das Problem der geringeren Frauen-
kriminalitat durch die angeblich viel hohere Dunkelziffer der von Frauen began-
genen Verbrechen; die «maskierte Kriminalitat» der Frauen brachte er mit ande-
ren «Heimlichkeiten» der Frauen, wie Menstruation und vorgetduschter Orgas-
mus, in Zusammenhang. Verbreitet ist auch die Annahme, Frauen seien besonders
haufig die eigentlichen Anstifterinnen von Verbrechen, ohne sie aber selbst auszu-
fihren. Die Entbiologisierung der kriminologischen Erklarungsansitze und ihre
Soziologisierung (z. B. im «labeling-approach»)® hat bemerkenswerterweise nicht
zu einem Einbezug der Kategorie Geschlecht in die allgemeine Kriminologie und
historische Kriminalitatsforschung gefiihrt, obwohl Geschlecht in den unterschied-
lichsten Gesellschaften und Zeiten, aber auch bei sehr vielen verschiedenen
Delikten ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist. Neuerdings betonen Soziali-
sationstheoretiker vor allem die geringeren Kriminalititsneigungen und -moglich-
keiten von Frauen aufgrund der kulturell bedingten Sozialisation in spezifisch
weiblichen Rollen. Als Erklarung wird angefihrt, dass die Handlungsrdaume von
Frauen nach wie vor primar im privaten Bereich liegen und abweichendes Verhal-
ten dort vor allem informell kontrolliert wird, also nicht vor Gericht kommt.” Im
Anschluss daran wird schliesslich auch ein Zusammenhang zwischen zunehmen-
der Frauenemanzipation und steigenden weiblichen Kriminalititszahlen postu-
liert; Frauenkriminalitdt wird so zur Kehrseite der Emanzipation erkldrt. Erst in
jiingster Zeit ist auch im deutschen Sprachraum feministische Kritik an der Kri-
minologie laut geworden; so kommen etwa Carmen Gransee und Ulla Stammer-
mann in threm Aufsatz «Feminismus und kritische Kriminologie» zu folgendem
Fazit: «Eine feministisch reformulierte kritische Kriminologie miisste, [...] die
geschlechtsspezifische Konstruktion von Kriminalitét in der empirischen Analyse
konkreter Beispiele aufzeigen. Zu fragen wire, ob die Konstruktion von Krimi-
nalitdt mit den normativen Mustern von Weiblichkeit verschmilzt, ja ob vielleicht
sogar die Bilder und Symbole des <Weiblichkeitsdiskurses> die Konstruktion
weiblicher Kriminalitidt massgeblich bestimmen.»® Selbst hier wird interessanter-
weise Geschlecht ausschliesslich auf Frauen und Weiblichkeit bezogen.
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Historische Kriminalititsforschung

Unbestritten ist auf jeden Fall, dass Kriminalititsraten, wie auch immer sie defi-
niert und berechnet werden, geschlechtsspezifisch erhebliche Unterschiede aus-
weisen, dass im allgemeinen die Frauenkriminalitatsrate erheblich niedriger ist
(7-20%), aber auch erhebliche Unterschiede je nach Zeitraum und vor allem je
nach Delikt bestehen.” Fiir mich resultiert daraus als erste Forderung, dass bei
allen Untersuchungen Geschlecht als wichtige statistische Kategorie zu bertick-
sichtigen ist, was noch keineswegs iiberall der Fall ist."” Dies sollte unabhangig
vom Aggregierungsniveau geschehen, also unabhingig davon, ob ein einzelnes
Delikt (z. B. Diebstahl), ein Gericht, ein Kriminalitatsbereich (z. B. Gewaltdelikte
oder Jugendkriminalitit) oder aber die Gesamtkriminalitdt untersucht werden
soll. Wichtig ist prinzipiell, dass die Kategorie Geschlecht ebenso auf Minner wie
auf Frauen angewendet wird und nicht nur nach Frauenkriminalitit im Unter-
schied zur allgemeinen Kriminalitét gefragt wird. Weiter ist Geschlecht schon bei
der Kategorienbildung zu beriicksichtigen, damit nicht geschlechtsspezifische
Unterschiede und geschlechtsspezifisch unterschiedliche Entwicklungen hinter
vermeintlich neutralen Kategorien verschwinden. So hat z. B. Jacques Chiffoleau
in seiner Untersuchung zur Kriminalitdt in Avignon Gewalt- und Verbaldelikte,
zwei geschlechtsspezifisch ausgesprochen unterschiedlich besetzte Deliktbereiche,
in der Kategorie «violence» zusammengefasst, weil dies — laut Chiffoleau — dem
zeitgenossischen Gewaltbegriff entsprach, der auch verbale Angriffe als Gewalt
interpretierte.'" Ahnliches gilt im Bereich der Sexualdelikte, wo u. a. zwei fiir
Minner und Frauen so unterschiedlich konnotierte und sanktionierte Phanomene
wie Prostitution und Homosexualitit zusammengefasst sein konnen. Soll von der
Kriminalititsrate auf historisches Verhalten zuriickgeschlossen werden, so kom-
men zusdtzlich die Aspekte der selektiven Sanktionierung und Kriminalisierung
ins Spiel: beispielsweise bei der unterschiedlichen Bewertung des Ehebruchs von
Minnern und Frauen oder in den grossen Unterschieden in der Wahrnehmung und
Verfolgung ménnlicher und weiblicher Homosexualitat.'> Solange die mannliche
Kriminalitdt als Norm gesetzt wird, von der die Frauenkriminalitat defizitdr, d. h.
mit einer geringeren Kriminalitdtsbelastung, abweicht, kommt die Tatsache, dass
es sich bei der «allgemeinen» Kriminalitit um die Kriminalitit von Mannern
handelt, nicht als erkldrungsbediirftig ins Blickfeld. Wird diese Kriminalitét aber
als spezifische Kriminalitdt von Mdnnern untersucht, so muss bei den historischen
Erklirungen zu Ursachen und gesellschaftlichen Zusammenhingen der beobach-
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teten Verinderungen im Bereich der Kriminalitit tberpriift werden, ob die an-
gefiihrten historischen Entwicklungen tatsachlich fur Manner und Frauen unter-
schiedlich stattgefunden haben. In einem weiteren Schritt sind daher kriminolo-
gische und kriminalititshistorische Untersuchungen daraufhin zu iberpriifen, ob
sie die konstatierten geschlechtsspezifischen Unterschiede erkliren konnen oder
zumindest in die Erklirung mit einbeziehen, so z. B. beim langfristigen Wandel
von der Gewalt- zur Eigentumskriminalitit, der bisher geschlechtsneutral analy-
siert und zivilisationstheoretisch und/oder durch sikulare 6konomische Struktur-
veranderungen erklart wird. Das Vorhaben, geschlechtsspezifische Unterschiede
in die Erkldrung mit einzubeziehen, stosst allerdings beim derzeitigen Forschungs-
stand sowohl in der historischen Kriminalitatsforschung wie auch in der Ge-
schlechtergeschichte auf Schwierigkeiten. Mir scheinen daher zur Zeit theoretisch
informierte Einzelstudien, die versuchen, komplexe Fragestellungen unter Be-
ricksichtigung der Kategorie Geschlecht zu entwickeln, vielversprechender als
voreilige Versuche zu gross angelegten Synthesen und Langzeitanalysen. Denn
wie konnen allgemeine kriminalititshistorische Analysen und Erklirungen von
langfristigen gesellschaftlichen Verinderungen Giiltigkeit beanspruchen, wenn
sie die Kriminalitatsentwicklung der Halfte der Bevolkerung nicht beriicksich-
tigen und nicht zu erklaren versuchen? Dabei darf allerdings die Interferenz der
Kategorie Geschlecht mit anderen wesentlichen Kategorien wie Schicht, Alter,
ethnische Zugehorigkeit, Religion, spezifische Gruppenzugehorigkeiten, Beruf
etc. nicht aus den Augen verloren werden, damit nicht Geschlecht als Meta-
kategorie zu einer neuen ontologisierten und damit schliesslich wieder biologisier-
ten Minner- und Frauenkriminalitat fihrt."* Da sowohl kriminelles Verhalten im
einzelnen wie auch die Entwicklung von Gesamtkriminalititsraten als gesell-
schaftliches Phanomen je komplexe Ursachen haben, muss zur Erklirung eine je
nach Fragestellung unterschiedliche Gemengelage verschiedener Faktoren her-
angezogen werden, in der Geschlecht allerdings jeweils angemessen zu beriick-
sichtigen ist. Dass der Faktor Geschlecht nicht ausgeblendet werden darf, gilt
auch dann, wenn der Frauenanteil an der Kriminalitiatsrate, und zwar an der
allgemeinen oder an deliktspezifischen, gleich — und d. h. meist gleich niedrig —
bleibt, weil auch eine langfristig relativ konstante geschlechtsspezifische
Kriminalitatsrate unterschiedliche historisch-gesellschaftliche Ursachen und Be-
deutungen haben kann.
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Geschlechtergeschichte

Im folgenden mochte ich auf einige Punkte eingehen, an denen mir die Verbin-
dung von Kriminologie und historischer Kriminalititsforschung mit Geschlech-
terforschung fiir die Geschlechtergeschichte besonders interessant zu sein scheint.
Eine Frauen- und Geschlechtergeschichte, die Gesellschaftsgeschichte sein will,
muss sich fir die Erforschung historischer Kriminalitit interessieren, weil die
Definition von Kriminalitit und deren Verfolgung wesentliche Mittel zur Kon-
struktion abweichenden Verhaltens sind. Diese Konstruktion und damit auch die
Grenzziehung von Norm und Abweichung erfolgt zu wesentlichen Teilen durch
Gesetze, den Justizapparat und vor Gericht. Was als abweichendes Verhalten
definiert und was als solches wahrgenommen und verfolgt wird, wird geschlechts-
spezifisch unterschiedlich festgeschrieben. Die Konstruktion von abweichendem
Verhalten ist auf diese Weise eng verbunden mit der Konstruktion von Geschlecht
bzw. mit der Produktion von Bildern von Minnlichkeit und Weiblichkeit. Ulrike
Gleixner hat diese Konstruktionsarbeit in einer interessanten Untersuchung zu
Unzuchtsverfahren in der Altmark im 18. Jahrhundert exemplarisch herausgear-
beitet.'"* Denkt man diesen Ansatz weiter, so ergibt sich, dass die Sanktionierung
abweichenden Verhaltens nicht nur der Ausgrenzung, Unterdriickung und Diszi-
plinierung negativ konnotierten und als dysfunktional festgestellten Verhaltens
dient. Im kriminellen Verhalten und seiner Ahndung kann es gleichzeitig dariiber
hinaus auch um die akzeptierte Produktion von Weiblichkeit und Mannlichkeit
gehen. Wenn Geschlecht als Kategorie ins Blickfeld kommt, kann sich kriminel-
les Verhalten von Ménnern bzw. Frauen nicht nur als Abweichung, sondern auch
als Normerfiillung oder moglicherweise -tibererfiillung von Anspriichen an Mann-
lichkeit oder Weiblichkeit erweisen; als Abweichung von und/oder Ubereinstim-
mung mit einem System von Normen, die ebensowenig wie die handlungslei-
tenden Motive der Beteiligten durchgehend kongruent sein miissen. Entsprechend
sind abweichendes Verhalten und sozial akzeptiertes Verhalten keineswegs immer
nur dichotomisch (erlaubt/nicht erlaubt) aufeinander bezogen, sondern durchaus
auch als strukturelle Kontinuitdt organisiert. Deutlich wird dies etwa an den
Verboten des «Ubertrinkens» in friihneuzeitlichen Stadtgesellschaften, in denen
innerer Frieden und innere Ruhe in einer unaufhebbaren Spannung zu Forde-
rungen von Mannlichkeit und Zunftgeselligkeit standen."

Aufschlussreich sowohl fiir die historische Kriminalititsgeschichte und ihre
Gesellschaftsanalysen wie auch fiir die Geschlechtergeschichte erscheint unter
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dem Aspekt der Konstruktion die Untersuchung der besonderen Handlungs-
raume und -felder, die jeweils den Geschlechtern als Konfliktraume und -felder
zugewiesen werden. So kann danach gefragt werden, wo und wie iiberhaupt die
Konflikte, die — wenn auch unterschiedlich — in jeder Gesellschaft entstehen,
geschlechtsspezifisch ausagiert, gelost oder verschoben inszeniert werden kon-
nen. Beispielsweise konnte die Untersuchung der Geschichte der Giftmorde
moglicherweise eine Verschiebung des Deliktes, seiner Konnotationen und sei-
nes Assoziationsumfeldes weg vom politischen Mord hin zu einer vor allem
familidren Konfliktinszenierung und -16sung im «typischen» Ehegattengiftmord
zutage fordern.'® Mit der Frage nach Konfliktraumen und -feldern und mit der
Frage nach den Orten, an denen bestimmte Konfliktlosungen sanktioniert wer-
den, werden gleichzeitig die Grenzen der historischen Kriminalititsforschung
uberschritten, wenn etwa neben dem Gefingnis auch Fremdenlegion bzw. Sold-
dienst oder Psychiatrie als geschlechtsspezifische Orte fiir «Abweichler» ins
Blickfeld riicken.

Fir die Geschlechtergeschichte scheint daher im Moment weniger die Erfor-
schung der vermeintlich tatsachlichen historischen Gesamtkriminalititsentwick-
lung'” anregend als vielmehr die Frage danach, was in den Gerichtsquellen im
Hinblick auf geschlechtsspezifische Handlungsraume, Normen, Positiv- und Nega-
tivstereotype und Konflikte an Informationen enthalten ist. Gerichtsquellen wer-
den so zu Fenstern der Gesellschaft, die spezifische Einblicke ermoglichen. Ich
verweise etwa auf die Untersuchung von Regina Schulte «Das Dorf im Verhor», '™
in der sie mit Brandstiftung, Kindsmord und Wilderei einen minnerspezifischen,
einen frauenspezifischen und einen Bereich, in dem Sexualitit eine zentrale Rolle
spielte, analysiert und zueinander in Beziehung setzt. Gleichzeitig geben diese
Gerichtsfille Informationen dariiber, welche Konfliktbewiltigungsformen Frauen
und Mannern tberhaupt zur Verfiigung standen. Ansitze, die davon ausgehen,
dass vor Gericht gesellschaftlich relevante Inszenierungen stattfinden, kénnen
dartiber hinaus Gerichte als Orte thematisieren, an denen wesentliche Konstruktions-
arbeit fiir Geschlecht als soziale Kategorie geleistet wird, oder doch zumindest als
Orte, an denen andere gesellschaftliche Geschlechterkonstruktionen reproduziert
und verfestigt werden. Kriminelles Verhalten und seine Inszenierung vor Gericht
dienen dann auch der Aufrechterhaltung oder aber Reformulierung und Verschie-
bung geschlechtsspezifischer Grenzziehungen. Vor Gericht werden immer auch
Handlungen und Konfliktlosungen verhandelt und beurteilt, die in gesellschaft-
lich zentralen Konflikten begriindet liegen."” Weil diese Konflikte geschlechts-
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spezifisch unterschiedlich erlebt und bewiltigt werden konnten, sind sie sowohl
fiir die Geschlechtergeschichte wie auch fiir eine geschlechtergeschichtlich infor-
mierte Gesellschaftsgeschichte interessant.

Schliesslich konnte der Einbezug der Kategorie Geschlecht auch niitzlich sein, um
von einer im Bereich der Kriminologie und historischen Kriminalitatsgeschichte
allzu einseitig taterzentrierten Perspektive wegzukommen und starker die Taterln-
Opfer-Konstellation zu beachten und damit die Frage nach Machtverhiltnissen
und psychischer Dynamik, die in der TéaterIn-Opfer-Beziehung aber auch in der
Dreieckskonstellation zwischen Titerln, Opfer und staatlicher Sanktionsinstanz
bzw. Gesellschaft angelegt sind; alle diese Beziehungen sind und waren mit
Sicherheit starken historischen Verdnderungen unterworfen. Zu denken ist etwa an
die Frage der Opfervertretung und an die Abtretung des Vergeltungsanspruchs des
Opfers an Gerichte und den Staat, die historisch keineswegs immer freiwillig
erfolgte, aber auch an die Frage nach psychischen Abhdngigkeitsbeziehungen
zwischen Opfer und Taterln einerseits,” der psychischen Dynamik im Verhiltnis
von Verhorenden und Verhorten andererseits, wie sie in neueren Untersuchungen
zu Hexenprozessen zumindest ansatzweise herausgearbeitet worden sind.?'
Abschliessend mochte ich nochmals betonen, dass Geschlecht eine wesentliche
Kategorie fiir Kriminologie und historische Kriminalititsforschung ist bzw. wer-
den muss, und zwar als Kategorie, die nicht nur auf Frauen, sondern ebenso auf
Minner zu beziehen ist. Ihre Eingrenzung auf die Frage nach Frauenkriminalitit
— wie ubrigens auch nach Miénnerkriminalitit — birgt jedoch immer die Gefahr
der Ontologisierung und damit die Gefahr wieder in die Nahe von Argumen-
tationsmustern zu kommen, wie sie kriminalbiologische und kriminalanthropo-
logische Theoretiker benutzt haben. Dabei gerat die gesellschaftliche Anstren-
gung und Arbeit, welche die Konstruktion von Geschlecht und ihre Aufrechterhaltung
- auch vor Gericht — bedeutet, nur allzu leicht aus dem Blick.

Anmerkungen

I Zu diesem Konzept nach wie vor grundlegend: Joan W. Scott, «Gender: A Useful Category
of Historical Analysis», American Historical Review 91 (1986), 5, 1053-1075. Die Diskus-
sion um die Konstruktion von Geschlecht hat in der Auseinandersetzung mit Judith Butler,
Gender Trouble, 1990 an Scharfe gewonnen.

2 Fiir erste Uberlegungen im deutschsprachigen Bereich vgl. Claudia Ulbrich, «<Krimina-
litit> und <Weiblichkeit> in der Frithen Neuzeit. Kritische Bemerkungen zum Forschungs-

29



10

30

stand», Kriminologisches Journal (Beiheft 1995), «Geschlechterverhiltnis und Krimino-
logie»; die iibrigen Beitrige dieses Bandes sind mir leider erst nach Abschluss meines
Manuskriptes zuginglich gewesen); Susanna Burghartz, «Kein Ort fiir Frauen? Stidtische
Gerichte im Spitmittelalter», in: Bea Lundt (Hg.), Auf der Suche nach der Frau im
Mittelalter, Miinchen 1991, 49-64; Robert Jitte, «Geschlechtsspezifische Kriminalitit im
Spaten Mittelalter und in der Frihen Neuzeit», Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, germ. Abt.
108 (1991), 86-116.

Ich behalte die urspriingliche Vortragsform mit entsprechend wenigen Anmerkungen bei,
weil es sich bei den folgenden Uberlegungen um einen Diskussionsbeitrag, nicht um
systematische Ausfilhrungen handelt, die den Forschungsstand bzw. den Stand der Diskus-
sion zwischen zwei Ansitzen abdecken konnten.

Zwar weisen Gerd Schwerhoff und Andreas Blauert in der Einleitung zu ihrem Band auf
die Bedeutung der Kategorie Geschlecht und die Kongruenz von historischer Kriminalitits-
forschung und Geschlechtergeschichte hin, die Lektiire der einzelnen Beitrige zeigt aber,
dass diese Aussage noch stark programmatischen Charakter hat. Gerd Schwerhoff, Andreas
Blauert (Hg.), Mit den Waffen der Justiz. Zur Kriminalititsgeschichte des spdten Mittel-
alters und der Friihen Neuzeit, Frankfurt a. M. 1994, 9 f.

Fir das folgende vgl. Alfred Springer, «Kriminalanthropologie und Kriminalititspsycho-
pathologie des weiblichen Geschlechts. Eine ideologiekritische Studie», Kriminalsoziologische
Bibliographie 6 (1979), 23-24, 67-82; Mechthild Rotter, «Die Frau in der Kriminologie»,
Kriminalsoziologische Bibliographie 6 (1979), 23-24, 83-100.

Der «labeling-approach» betont u. a. die Konstruktion des Verbrechens und die Selektion
der Verbrecher. Er fragt nach der Praxis gesellschaftlicher Kontrollinstanzen und nach den
Prozessen der Verfestigung kriminellen Verhaltens aufgrund sozialer Reaktionen und
deren stigmatisierenden Folgen fiir die Betroffenen. Vgl. Giinther Kaiser, Kriminologie,
7. Aufl., Heidelberg 1985, 96 ff.

Vgl. Stichwort «Frauenkriminalitét», in: Giinther Kaiser et al. (Hg.), Kleines Kriminolo-
gisches Worterbuch, 2. Aufl., Heidelberg 1985, 118-123.

Carmen Gransee, Ulla Stammermann, «Feminismus und kritische Kriminologie. Oder:
Was kann eine sich kritisch verstehende Kriminologie vom Feminismus lernen?», Krimino-
logisches Journal, 23 (1991), 2, 82-96, hier 91 f.; Dies., Kriminalitit als Konstruktion von
Wirklichkeit und die Kategorie Geschlecht. Versuch einer feministischen Perspektive (Ham-
burger Studien zur Kriminologie 14), Pfaffenweiler 1992.

Els Kloek, «Criminality and Gender in Leiden’s Confessieboeken, 1678—1794», Criminal
Justice History. An International Annual 11 (1990), 1-29 kommt fiir Leiden in den Jahren
1678-1794 zu einer Frauenkriminalititsrate von 41-44%, sie verweist zudem auf die
Arbeiten von Anne-Marie Roets und Lotte van de Pol, die entsprechend hohe Zahlen fiir
Gent und Amsterdam konstatierten.

Vgl etwa neuere Artikel in Criminal Justice History zur langfristigen Entwicklung von
Kriminalitit und ihrem Zusammenhang mit der Entstehung und Entwicklung des modernen
Staates, in denen nach wie vor Mannerkriminalitat mit allgemeiner Kriminalitit gleichgesetzt
wird. Dies wird vor allem dann zum Problem, wenn aus der Entwicklung und Verinderung
der Minnerkriminalitit allgemeine Riickschlisse auf die Anderung von Verhaltens- und
Internalisierungsmustern ohne jede geschlechtsspezifische Differenzierung gezogen werden.
Jacques Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et Criminalité dans la région
d'Avignon au quatorziéme siécle, Paris 1984,

Vgl. Robert Jiitte, «Geschlechtsspezifische Kriminalitit», 114.



13
14

16

19

20

21

Vgl. Claudia Ulbrich, «<Kriminalitit> und <Weiblichkeit>».

Ulrike Gleixner, «Das Mensch» und «der Kerl». Die Konstruktion von Geschlecht in
Unzuchtsverfahren der Frithen Neuzeit (1700-1760), Frankfurt a. M. 1994,

Lyndal Roper, «Minnlichkeit und mannliche Ehre», in: Karin Hausen, Heide Wunder
(Hg.), Frauengeschichte — Geschlechtergeschichte (Geschichte und Geschlechter, Bd. 1),
Frankfurt a. M. 1992, 154-172.

Das heisst nicht, dass nicht auch politische Morde in einem familiiren Rahmen, der dann
aber auch politisch war, stattfinden konnten. Vgl. Silke Gottsch, «<Vielmahls aber hiitte sie
gewiinscht, einen anderen Mann zu haben> — Gattenmord im 18. Jahrhundert», in: Otto
Ulbricht (Hg.), Frauen und Kriminalitat in der Friithen Neuzeit, Koln, Wien 1995 (im
Druck).

Von der Existenz einer «wirklichen Kriminalitit» geht etwa noch Benoit Garnot, «Pour une
histoire nouvelle de la criminalité au XVlIlle siecle», Revue Historique 584 (1993), 289-303
aus, so S. 294: «ll apparait donc nettement que les observations sur I’évolution de la
criminalité et de la répression, faites a partir des archives judiciaires, ne sont pas fiables et ne
rendent pas compte de la réalité. Le traitement qu’en fait I’historien, méme s’il a une appa-
rence scientifique (chiffres, graphiques...), ne fait que reproduire les opérations de filtrage
des institutions répressives, et pas la criminalité réelle.» Was wirkliche Kriminalitdt aber sein
soll, bleibt unklar.

Regina Schulte, Das Dorf im Verhor. Brandstifter, Kindsmérderinnen und Wilderer vor
den Schranken des biirgerlichen Gerichts. Oberbayern 18481919, Reinbek bei Hamburg
1989.

Vgl. z. B. Susanna Burghartz, «Frauen — Politik — Weiberregiment. Schlagworte zur
Bewiiltigung der politischen Krise von 1691 in Basel», in: Anne-Lise Head-Konig, Albert
Tanner (Hg.), Frauen in der Stadt (Schweizerische Gesellschaft fir Wirtschafts- und
Sozialgeschichte 11), Ziirich 1993, 113-134.

Vgl. z. B. Arlette Farge, Michel Foucault, Le désordre des familles. Lettres de cachet des
Archives de la Bastille au XVIlle siecle, Paris 1982.

Lyndal Roper, Oedipus and the Devil. Witcheraft, sexuality and religion in early modern
Europe, London 1994.

31



m"zf fo*’ ) "'\.-.p'l _ “mf‘ﬁfﬁ?‘; |.l-17,7, SETRON L
LA s (e | S

| S a

Mif' g ,,..51. ;-hi!) '}léf" ‘;..’i’

S "‘,‘a‘lﬁ i "&‘Iﬂ"? ”

A *"‘

i rnbt:g:ﬂ n;mv:i i

i A

~, SR ST A |
d (St i itk
n .J\.‘ﬁh‘l ' m'J
'- G ;‘. ’N‘"
L :3#(1 sl
k 7 ol
l"."ijﬁi‘{-._]‘ it
R AR '.:'.‘H-";W:W.tﬂ"‘ﬁ?\ﬁ-?:f‘

.

oy ’-f WiA’L'l:ﬁ"}l‘i-‘ ehEh

DISEEEE & IR R
R AR i) R Bt Tt S S Bl
gy A "ﬂ‘ '.|'(i:.1')‘ J-:‘\:c_‘# !‘ff.“"q !
(Y ‘?. o pid
I Moy OIS ol
SO )
CeEas § Ty
1 \ ¥l e A :
' " e
ceir o U baT Rt DR
R = g
s, ,‘4l‘,!i LN
B RPN 1
Sl el = ) u' W o wyy i

S U NPT

- 4
1§ ity [
1 LY At
g
1

Y o .

A

!

Ty ‘-"u‘-'i' allg ‘3

t !
P 'H:-::I"\_‘ et - CRTIS  TS at ) T S|



	"Geschlecht" und "Kriminalität" : ein "fruchtbares" Verhältnis?

